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Der Militair - Commission Be¬
kanntmachung vom 6 . Aug . xubl.
14 . ej . 1817.

Die Shrenme- Da verschiedentlich wahrgenommen ist,
des ^Mdzugs die militainsche Ehrenmedaille , welche
von rs«; . ist ven Wilitairpersouen , die den Feldzug von
ab°M ?d?te? u? 8 l 5» im Herzoglichen Infanterie - Regi-
BcurlauHten ment mrtgemachr haben , ertheilt ist , von
vor,chrifxsmä- hbN Beurlaubten und Verabschiedeten nicht

»W Sut. aZen. .aus die vorschriftsmäßige Weise ge-
^ si- tragen Werde : so findet die Militair - Com-
! t,I Mission sich verpflichtet , die deshalb im § . 20.

der Instruction vom 20 , April d. I . enthal¬
tene Vorschrift:

Die beurlaubten und verabschiedeten Un-
terosficiers und Soldaten müssen die ih¬
nen ertheilte Verdienst - Medaille oder
sonstige Ehrenzeichen nur auf reinli¬
chem und gutem Anzüge tragen und
darauf halten , daß sie einige ueue Me¬
daillen - Bänder in Vorrath haben,
denn es ziemt sich wohl , daß ein Eh¬
renzeichen stets sauber und gut gehal¬
ten werde , da es die Brust des treuen
und braven Kriegers ziert,

hiedurch zur Nachachtung eines jeden , der
mit dieser Ehrenmedailie begnadigt ist , .öf¬
fentlich bekannt zu machen , mit dem Zusatz,
daß dieses Ehrenzeichen nur genau auf die-
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